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1 Anlass der Planung 

Der Gemeinderat der Gemeinde Westheim hat in seiner Sitzung am 10.08.2021 die 

Aufstellung der Einbeziehungssatzung Westheim Nr. 1 „Auhausner Straße“ gemäß § 

34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB beschlossen. 

Durch die Planung werden Teile der Fläche des Flurstücks Nr. 671, Gemarkung West-

heim, in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Westheim einbezogen. 

Die Fläche ist derzeit als Wiesenfläche mit kleiner Streuobstwiese im Norden geprägt. 

2 Beschreibung des Plangebiets 

2.1 Lage 

Die Gemeinde Westheim liegt im Westen des Landkreises Weißenburg-Gunzenhau-

sen im Regierungsbezirk Mittelfranken und im Süden der Region Westmittelfranken. 

Die Gemeinde besteht aus den Ortsteilen Westheim, Ostheim sowie Hüssingen und 

ist Teil der Verwaltungsgemeinschaft Hahnenkamm. Der Hauptort Westheim ist über 

die B 466 an das Mittelzentrum Gunzenhausen (ca. 15 min Fahrzeit) angebunden. 

Das Oberzentrum Ansbach ist in ca. 40 min Fahrtzeit erreichbar. 

Die nächstgelegene Anschlussstelle an das Autobahnnetz (A6) ist die Anschlussstelle 

52 Ansbach. Die Metropole Nürnberg ist über die Anschlussstelle Schwabach Süd in 

rund 60 min erreichbar. 

Die nächstgelegene Bahnlinie ist die Bahnlinie Treutchtlingen – Nürnberg, welche 

über den Haltepunkt Treuchtlingen in ca. 20 min erreichbar ist. 

2.2 Erschließung 

Das Plangebiet befindet sich im Norden des Ortsteils Westheim, nördlich der Auhaus-

ner Straße in Richtung Auhausen. Es betrifft zwei Teilbereiche der Flur-Nr. 671 und 

umfasst eine Fläche von ca. 5.300 m². Im Westen schließen sich Wohn- und dorfty-

pische Hofbebauung an. 

Das Plangebiet stellt sich derzeit als unbebaute Wiesenfläche dar. Einzig im Norden 

besteht aktuell ein kleinere Streuobstwiese. Das Plangebiet steigt von der Auhausner 

Straße (ca. 435 m ü. NHN) in Richtung Norden zur Streuobstwiese auf ca. 442,5 m 

ü. NHN an. 

3 Planungsrechtliche Voraussetzungen 

3.1 Verfahren 

Durch die Einbeziehungssatzung soll das Planungsgebiet in den im Zusammenhang 

bebauten Ortsteil Westheim einbezogen werden. Eine ausreichende Prägung der Au-

ßenbereichsflächen im Sinne von § 34 Abs.4 Satz 1 Nr. 3 BauGB ist durch die 
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umgebende Bebauung im Osten und Südosten gegeben. Durch die Einbeziehungs-

satzung wird die bislang fehlende Ortsrandeingrünung festgesetzt und somit der 

Ortseingang besser in das Landschaftsbild integriert. 

Die geordnete städtebauliche Entwicklung des Ortsteils Westheim wird nicht beein-

trächtigt. 

Durch die Einbeziehungssatzung wird keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet, 

die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Ge-

setz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen. 

Die Satzung wird gem. § 13 Abs. 3 BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung 

nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt, von dem Umweltbericht nach § 2a, von der An-

gabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar 

sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6a Absatz 1 und § 10a 

Absatz 1 wird abgesehen; § 4c BauGB ist nicht anzuwenden. 

3.2 Belange der Landes- und Regionalplanung 

Die Gemeinde Westheim ist im Landesentwicklungsprogramm (LEP, 2020) im 

ländlichen Raum dargestellt, das LEP nennt für den ländlichen Raum folgende zu 

beachtende Grund-sätze. 

„Der ländliche Raum soll so entwickelt und geordnet werden, dass: 

- er seine Funktion als eigenständiger Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig si-

chern und weiter entwickeln kann, 

- seine Bewohner mit allen zentralörtlichen Einrichtungen in zumutbarer Er-

reichbarkeit versorgt sind, 

- er seine eigenständige Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur bewahren kann 

und 

- er seine landschaftliche Vielfalt sichern kann.“ (LEP 2020, 2.2.5 G) 

Im Regionalplan der Region Westmittelfranken wird Westheim keine zentralörtliche 

Funktion zugewiesen. 

Die Entfernung zum nächstgelegenen Mittelzentrum Gunzenhausen beträgt ca. 15 

km. 
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Abbildung 1: Auszug aus der Karte 1 „Raumstruktur“ des Regionalplans der Region Westmittelfranken, i.d.F. 
vom 01.09.1997, ohne Maßstab 

Im Teil B „Fachliche Festlegungen zur nachhaltigen Raumordnung“ nennt der Regio-

nalplan folgende Grundsätze und Ziele zum Punkt „Siedlungsstruktur und 

Siedlungsentwicklung“ (B III 1.1 bis 1.5 und 3.1 bis 3.2): 

- „In allen Gemeinden Westmittelfrankens soll sich die Siedlungstätigkeit in 

der Regel im Rahmen einer organischen Entwicklung vollziehen. 

- Bei der Siedlungstätigkeit soll insbesondere in den landschaftlichen Vorbe-

haltsgebieten und in den geplanten Naturparken auf das Landschaftsbild und 

die Belastbarkeit des Naturhaushalts Rücksicht genommen werden. Vor al-

lem sollen ein hoher Flächenverbrauch und eine Zersiedelung der 

Landschaft vermieden werden.  

Das Planungsgebiet liegt in keinem ausgewiesenen Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet, 

Schutzgebiete oder regionale Grünzüge sind nicht betroffen. Es ist an eine vorhan-

dene Siedlungseinheit angebunden. Es handelt sich um eine organische 

Siedlungsentwicklung, da die geplante Einbeziehung den Ortsteil Ostheim städtebau-

lich sinnvoll abrundet.  

Die genannten Ziele und Grundsätze der Landesplanung und der Regionalplanung 

werden im Rahmen der Aufstellung der Einbeziehungssatzung berücksichtigt. 
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4 Sparsamer Umgang mit Grund und Boden 

Durch die in § 1a Abs. 2 BauGB (Baugesetzbuch) eingefügte Bodenschutzklausel soll 

dem sparsamen Umgang mit Grund und Boden Rechnung getragen werden, die zu-

sätzliche Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen soll reduziert 

werden. 

Die Gemeinde Westheim kommt diesem Belang insofern nach, als dass sie durch die 

Aufstellung der Satzung die maßvolle und flächensparende Erweiterung des Sied-

lungskörpers, unmittelbar angrenzend an bebaute Innerortslagen auf bisher als 

Garten- und Grünlandflächen genutzten Flächen im Außenbereich ermöglicht. Dabei 

werden vorhandene Erschließungen sinnvoll genutzt und ein erhöhter Erschließungs-

aufwand bei Neuausweisung an anderer Stelle vermieden. 

Die Fläche ist in Privatbesitz und soll zeitnah entwickelt werden. Ein konkreter Bau-

wunsch liegt bereits vor. 

Mit der Schaffung von Baurecht geht der Verlust an bisher als Garten und Grünland 

intensiv genutzter Fläche einher, der bei einer Siedlungsentwicklung im Außenbe-

reich nicht vermieden werden kann. 

5 Anlass und Ziele der Planung 

Die Gemeinde Westheim möchte mit der Aufstellung der Innenbereichssatzung die 

Errichtung von einem Einfamilienhaus am nordwestlichen Ortsrand ermöglichen. 

Durch die Planung werden die Voraussetzungen für die Beurteilung des Bauvorha-

bens nach § 34 BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang 

bebauten Ortsteile) geschaffen. 

Hintergrund ist eine konkrete Bauvoranfrage für ein Wohnhaus, das aufgrund der 

Lage im Außenbereich nicht genehmigungsfähig ist. Insbesondere für ortsansässige 

Bauherrn ist die Gemeinde Westheim bestrebt, einen Verbleib in der Heimatge-

meinde und die Errichtung eines Wohnhauses auf dem elterlichen Grundstück zu 

ermöglichen. 

Der Aufstellung der Satzung liegen folgende Planungsziele zugrunde: 

- Maßvolle Nachverdichtung der dörflich geprägten Struktur am nördlichen Orts-

rand 

- Bewahrung der aufgelockerten, durchgrünten Struktur 

- Durchgrünung des Plangebiets durch Erhaltung und Ergänzung des bestehenden 

Gehölzbestandes 

- Arrondierung des Ortsrandes durch Festsetzung einer Ortsrandeingrünung 

Das Umfeld des Planbereichs ist bereits durch gemischte dörfliche Nutzungen baulich 

geprägt, welche im Flächennutzungsplan baurechtlich Mischgebiet dargestellt sind. 
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6 Planerisches Konzept 

Die Planung sieht die Bebauung der Fläche mit einem Einzelhaus zur Wohnnutzung 

vor. Durch die Planung wird der Ortsrand von Westheim nach Nordwesten hin baulich 

arrondiert. Die bislang nicht vorhandene Ortsrandeingrünung wird als Festsetzung mit 

in die Satzung aufgenommen. Die bestehende Gehölzstruktur der Kleinobstwiese im 

nördlichen Teilbereich soll erhalten und im Zuge der Ausgleichsmaßnahmen sinn voll 

erweitert werden.  

Durch die Planung wird die bestehende Siedlungsstruktur maßvoll und zurückhaltend 

erweitert. Der Ausgleich wird – wie bereits erwähnt - im engen räumlichen Zusam-

menhang direkt im Norden des Flurstücks durchgeführt. 

7 Festsetzungen 

Die Satzung trifft gem. § 34 Abs. 5 Satz 2 BauGB einzelne Festsetzungen, um das 

Vorhaben in Ortsrandlage über den durch den § 34 Abs. 1 BauGB gegebenen Beur-

teilungsmaßstab hinaus zu regeln. Mit Hilfe der Festsetzungen soll eine 

angemessene Einbindung des Baukörpers in die ortstypische bauliche Struktur sowie 

zur freien Landschaft hin geschaffen werden. 

Die Zulässigkeit von Vorhaben ist hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung grund-

sätzlich nach § 34 BauGB zu beurteilen. 

7.1 Maß der baulichen Nutzung 

Es wird eine Grundflächenzahl GRZ von 0,3 festgesetzt, was unterhalb der Ober-

grenze gem. § 17 Abs. 1 BauNVO liegt, sich jedoch an die bestehende Bebauung 

orientiert. Die zulässige Grundfläche darf gem. § 19 Abs. 4 BauNVO durch die Grund-

flächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne 

des § 14 BauNVO und baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche bis zu 

einer Gesamt-GRZ von 0,45 überschritten werden. 

7.2 Dächer 

Als Dachform werden grundsätzlich nur Satteldächer mit Dachneigungen von 35 bis 

48° zugelassen, um der ortstypischen Dachlandschaft zu entsprechen. 

7.3 Überbaubare Grundstücksflächen, Baugrenzen 

Zur Gliederung der in Ortsrandlage gewünschten lockeren Bebauung und der raum-

bildenden Baukörperstellung werden die überbaubaren Grundstücksflächen durch 

die Festsetzung von Baugrenzen mit Abständen zu den angrenzenden Freibereichen 

definiert. In Anlehnung an die bisherigen Gebäude entlang der Auhausner Straße 

wurden die Baugrenzen so gewählt, dass sich das neue Gebäude bestmöglich in die 

bestehende Bebauung einfügt. 

Die Abstandsflächen gemäß Art. 6 BayBO sind grundsätzlich einzuhalten. 
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7.4 Grünordnung 

Da im bisherigen Bestand eine Ortsrandeingrünung fehlt, wir im Zuge dieser Einbe-

ziehungssatzung im südlichen Teil des Geltungsbereichs in Richtung Westen zur 

freien Flur hin eine Ortsrandeingrünung festgesetzt. Hierzu ist eine zweireihige Hecke 

aus heimischen Sträuchern auf mindestens zwei Drittel der zeichnerisch festgelegten 

Fläche zu pflanzen.  

Zum Erhalt der bestehenden Struktur und zum Ausgleich des Eingriffs wird nach Ab-

stimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde im nördlichen Geltungsbereich eine 

368 m² große Ausgleichsfläche, sowie eine Fläche zur Erhaltung der bestehenden 

Bepflanzung (hier: Streuobstwiese) festgesetzt. Auf der Ausgleichsfläche sind drei 

standortgerechte Obstbäume zu pflanzen. 

8 Belange des Umwelt-, Natur- und Artenschutzes 

8.1 Umweltschutz 

Arten und Lebensräume 

Das Planungsgebiet wird derzeit als Wiesenfläche genutzt und regelmäßig gemäht. 

Einzig im Norden befinden sich mehrere Obstbäume auf der Fläche. Da diese jedoch 

erhalten werden hat die Maßnahme hat den Verlust von Lebensräumen nur mit ge-

ringer bis mittlerer Bedeutung zur Folge. 

Boden und Fläche 

Es liegt kein seltener Bodentyp vor. Vorbelastungen sind nicht bekannt. Die Ertrags-

funktion ist nicht sehr hoch. Die Gemeinde Westheim kommt dem sparsamen 

Umgang mit Grund und Boden insofern nach, als dass sie durch die Aufstellung der 

Satzung die Nutzung der Grundstücke in Ortsrandlage und damit eine maßvolle Er-

weiterung der baulichen Nutzung mit Anschluss an die bestehende technische 

Infrastruktur ermöglicht. Die Maßnahme hat den Verlust von Boden und Fläche mit 

mittlerer Bedeutung zur Folge. 

Wasser  

Das Planungsgebiet liegt abseits von Fließgewässern. Südlich des Geltungsbereichs 

verläuft der Bruckbach. Es liegt kein Standort mit geringem Grundwasserflurabstand 

vor. Das Gebiet liegt nicht in einem wassersensiblen Bereich.  

Klima und Luft 

Die geplante Bebauung beeinflusst keine zu beachtenden Frischluftschneisen über 

die bereits bestehenden Beeinträchtigungen hinaus. Der Ort hat kein Belüftungsdefi-

zit. Die Maßnahme hat keinen nennenswerten Einfluss auf Klima und Luft. 
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Landschaftsbild 

Es handelt sich um ein Gebiet, das an eine vorhandene Siedlungseinheit angebunden 

werden soll (Ortsrandabrundung) und eine organische Siedlungsentwicklung dar-

stellt. In der Nachbarschaft befinden bestehende Wohngebäude, gewerbliche und 

landwirtschaftliche Anwesen. Durch die Ortsrandlage und die Festsetzung einer Orts-

randeingrünung hat die Maßnahme keinen negativen Einfluss auf das 

Landschaftsbild. 

8.2 Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung 

Gemäß § 14 BNatSchG sind die mit der Umsetzung der Satzung verbundenen Ver-

änderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen, die Veränderung von 

Boden, Wasserhaushalt und Landschaftsbild als Eingriff in Natur und Landschaft zu 

werten.  

Für die Beurteilung der Eingriffsregelung wurde der Bayerische Leitfaden verwendet. 

Ergänzende Gutachten wurden nicht vergeben.  

Die Umsetzung der vorliegenden Planung hat den Verlust von Wiesenflächen zur 

Folge, welche insgesamt eine geringe Bedeutung für Naturhaushalt und Landschafts-

bild haben. Zudem führt die Bebauung zu einer dauerhaften Versiegelung von 

Flächen; Boden und Wasserhaushalt werden dadurch beeinträchtigt und Lebensraum 

für Tiere und Pflanzen geht verloren. Durch Festsetzungen in der Einbeziehungssat-

zung wird der Eingriff so gering wie möglich gehalten. Die Gesamtsituation von Natur 

und Landschaft kann durch Minimierungsmaßnahmen erhalten bleiben. Die Streu-

obstwiese bleibt erhalten und wird gesichert. Der Eingriff kann somit als geringe 

Erheblichkeit eingestuft werden. 

Nach § 1a BauGB ist für notwendige Eingriffe in Natur und Landschaft die natur-

schutzrechtliche Eingriffsregelung anzuwenden. 

Die Eingriffsbereiche entsprechen den Flächen im Geltungsbereich, die nicht als pri-

vate Grünflächen festgesetzt sind. Private Grünflächen zählen nicht zum 

Eingriffsbereich, da sie nicht überbaut werden dürfen und daher gegenüber dem bis-

herigen Biotoptyp intensiv genutztes Grünland nicht von einer Verschlechterung der 

Bedeutung für Natur und Landschaft auszugehen ist.  

Ermittlung Eingriff und Ausgleichsbedarf: 

Aus der Eigenart der näheren Umgebung, des im Zusammenhang bebauten Ortsteils, 

ergibt sich der Eingriffstyp B `niedriger bis mittlerer Versiegelungsgrad´, gemäß Leit-

faden. Zulässig ist ein Versiegelungsgrad von 0,3. Der Eingriff liegt damit im oberen 

Bereich des Eingriffstyps B. 

Die beanspruchten Wiesenflächen weisen geringe Bedeutung für Natur und Land-

schaft auf. Für die Eingriffe in Gebiete von geringer Bedeutung wird nach Abstimmung 

mit der Unteren Naturschutzbehörde ein Ausgleichsfaktor von 0,3 angesetzt, da durch 

die Begrünungsmaßnahmen und Erhaltungsmaßnahmen bereits eine Minimierung 

des Eingriffs vorgesehen ist. 

 



EINBEZIEHUNGSSATZUNG WESTHEIM NR. 1 “AUHAUSENER STRAßE“ 
GEMEINDE WESTHEIM BEGRÜNDUNG 

WIPFLERPLAN   P-NR.  3197.006 STAND 10.08.2021 SEITE 10 VON 12 

Der Eingriff durch die Satzung beläuft sich auf eine Fläche von ca. 1.225 m², wodurch 

sich bei einem Ausgleichsfaktor von 0,3 eine benötigte Fläche von 367,5 m² ergibt. 

Den Eingriffen durch die Satzung und ihrer Umsetzung wird die in der Planzeichnung 

bezeichnete Teilfläche der Flur-Nr. 671, Gemarkung Westheim im Umfang von 368 

m² als Ausgleichsflächen zugeordnet. Die Ausgleichsfläche ist dinglich zu sichern. 

Entwicklungsziel ist eine Streuobstwiese  

Gemäß den zeichnerischen und textlichen Festsetzungen sind auf der Fläche drei (3) 

Obstbäume mit den festgesetzten Mindestanforderungen zu pflanzen. 

Die Ausgleichsfläche ist jährlich zweimal ab dem 15.06. zu mähen. Das Mähgut ist 

vollständig abzuräumen und abzufahren. Düngereinsatz und chemischer Pflanzen-

schutz sind unzulässig. 

Durch die festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen sind die Eingriffe durch die Satzung 

und ihre Umsetzung ausgeglichen. 

8.3 Artenschutz 

In Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde wird die bestehende Streuobst-

wiese durch die Ausgleichsfläche erweitert und somit den dort lebenden Arten ein 

größerer Lebensraum zur Verfügung gestellt. 

Eine weiterführende Prüfung scheint als nicht erforderlich. 

Es wird darauf hingewiesen, dass der spezielle Artenschutz gem. § 44 BNatSchG bei 

der Bauvorbereitung und –durchführung zu beachten ist. 

9 Weitere Belange 

9.1 Immissionsschutz 

Durch den Abstand von über 15 Metern zum Straßenrand, ist von einer relevanten 

und nachteiligen Beeinträchtigung durch Immissionen von der Straße nicht auszuge-

hen. Ein Gutachten wurde daher nicht in Auftrag gegeben. 

9.2 Denkmalschutz 

Baudenkmäler sind von der Planung nicht betroffen.  

Nach bisherigem Kenntnisstand befinden sich keine Bodendenkmäler unmittelbar im 

Planungsgebiet. Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen der Melde-

pflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere 

Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 DSchG. 
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9.3 Klimaschutz 

Durch die in § 1a Abs. 5 BauGB eingefügte Klimaschutzklausel soll der Klimaschutz 

bei der Aufstellung von Bauleitplänen in der Abwägung verstärkt berücksichtigt wer-

den. Demnach soll den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl durch Maßnahmen, 

die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpassung an 

den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden. 

Wichtige Handlungsfelder sind die Anpassung an zukünftige klimawandelbedingte 

Extremwetterereignisse und Maßnahmen zum Schutz des Klimas, wie die Verringe-

rung des CO2 - Ausstoßes und die Bindung von CO2 aus der Atmosphäre durch 

Vegetation. Bedingt durch die vorhandene Siedlungsstruktur Westheims mit kleinen, 

ländlich geprägten Ortsteilen ist hier die Reduzierung des Energieverbrauchs durch 

eine integrierte Siedlungs- und Verkehrsentwicklung nur bedingt umsetzbar. Die 

Schaffung von Entwicklungsmöglichkeiten für den Eigenbedarf vor Ort kann jedoch 

kompensierend dazu beitragen, Verkehrsbewegungen zu reduzieren. Der Erhalt und 

die Pflanzung von lokalen und standortgerechten Gehölzen trägt zur CO2-Bindung 

wie auch zur Verbesserung des Kleinklimas bei, ebenso wie die Bewahrung der lo-

ckeren und mit der Landschaft verzahnten Siedlungsstruktur.  

Die Nutzung erneuerbarer Energien sowie des anfallenden Niederschlagswassers 

wird durch die Gemeinde Westheim ausdrücklich begrüßt, es werden keine Festset-

zungen getroffen, welche dieser entgegenstehen. Die Versorgung des Gebäudes mit 

Wärme bzw. Elektrizität sollte zumindest teilweise aus regenerativen Energiequellen 

erfolgen. Ein schonender Umgang mit Energie sollte durch die Verwendung energie-

sparender Bauweisen angestrebt werden. 

9.4 Bodenschutz 

Durch die in § 1a Abs. 2 BauGB eingefügte Bodenschutzklausel soll dem sparsamen 

Umgang mit Grund und Boden Rechnung getragen werden, die zusätzliche Inan-

spruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen soll reduziert werden. 

Die Gemeinde Westheim kommt diesem Belang insofern nach, als dass sie durch die 

Aufstellung der Satzung die Nutzung einer bisher als Grünland intensiv genutzten 

Fläche im Ortsrandbereich mit einer vertretbaren Erweiterung der baulichen Nutzung, 

mit Anschluss an die bestehende technische Infrastruktur ermöglicht. 

Im Planbereich sind nach derzeitiger Aktenlage keine Altlasten (Altablagerungen oder 

Altstandorte), schädlichen Bodenveränderungen bzw. entsprechende Verdachtsflä-

chen bekannt. Sollten bei Baumaßnahmen Bodenverunreinigungen bekannt werden, 

sind das Landratsamt Pfaffenhofen und das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt zu in-

formieren. 
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10 Ver- und Entsorgung 

10.1 Umgang mit Niederschlagswasser 

Anfallendes Niederschlagswasser ist vorrangig breitflächig auf dem Grundstück zu 

versickern.  

Es gilt das Versickerungsgebot sofern der Untergrund entsprechende Durchlässig-

keiten aufweist und ein entsprechender Grundwasserflurabstand gegeben ist. Die 

Versickerung darf ausschließlich über unbelastete Bodenflächen erfolgen. 

Sollte eine Versickerung aufgrund der Untergrundverhältnisse nicht möglich sein, ist 

an die öffentliche Mischwasserkanalisation anzuschließen. 

10.2 Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 

Alle Vorhaben sind vor Bezug an die bestehende öffentliche Wasserversorgung und 

Abwasserbeseitigung anzuschließen. 

11 Flächenbilanz 

Innerhalb des Geltungsbereichs der Satzung werden Flächen in folgender Größen-

ordnung festgesetzt: 

 

Geltungsbereich: 2.170 m² 

Fläche Baugrundstücke: 1.225 m² 

 davon Überbaubare Grundstücksfläche: 470 m² 

Private Grünflächen: 945 m² 

 davon Ausgleichsflächen: 990 m² 

12 Umsetzung und Auswirkungen der Planung 

Mit der Satzung wird in der Gemeinde Westheim Baurecht für ein Einfamilienhaus 

geschaffen. Mit einer Bebauung seitens der Bauherren ist in einem Planungshorizont 

von max. 1-2 Jahren nach Rechtskraft der Satzung zu rechnen, da sich die Bauherren 

bereits mit dem Hochbauarchitekten in Verbindung gesetzt haben. Durch die getroffe-

nen Festsetzungen geht die Gemeinde Westheim davon aus, dass sich das Vorhaben 

städtebaulich wie landschaftlich in die Ortsrandlage und die angrenzende Bebauung 

einpasst.  

Durch die getroffenen grünordnerischen Festsetzungen wird der Eingriff minimiert 

und durch die festgesetzten Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 

von Natur und Landschaft ausgeglichen. Erheblich nachteilige Umweltauswirkungen 

sind nicht zu erwarten. 

 


